
1. Das Unternehmen ist berechtigt, am electronic-
cash-System der deutschen Kreditwirtschaft  nach
Maßgabe dieser Bedingungen teilzunehmen. Das
electronic-cash-System ermöglicht die bargeldlo-
se Zahlung an automatisierten Kassen – electro-
nic-cash-Terminals. 

2. An den electronic-cash-Terminals des Unterneh-
mens sind die von Kreditinstituten (kartenausge-
bende Institute) emittierten ec-Karten und die
sonstigen in Kap. 1 des Technischen Anhangs auf-
gelisteten Kundenkarten zu Barzahlungspreisen
und –bedingungen zu akzeptieren. Die Akzeptanz
von Karten weiterer Systeme ist hiervon nicht be-
rührt, soweit sie die ordnungsgemäße Verarbei-
tung der in Satz 1 genannten Karten nicht beein-
trächtigt. 

3. Die Teilnahme des Unternehmens am electronic-
cash-System setzt, sofern das Unternehmen nicht
selbst die Aufgabe des Netzbetreibers übernimmt,
den Anschluss an ein Betreibernetz auf der Grund-
lage einer gesonderten Vereinbarung zwischen
dem Unternehmen und einem Netzbetreiber vo-
raus. Aufgabe des Betreibernetzes ist, die electro-
nic-cash-Terminals mit dem Autorisierungssystem
der Kreditwirtschaft, in dem die electronic-cash-
Umsätze genehmigt werden, zu verbinden. Der
Netzbetreiber ist für die Aufstellung der electronic-
cash-Terminals, deren Anschluss an den Betreiber-
rechner sowie deren technische Betreuung ver-
antwortlich. Der Netzbetreiber hat sicherzustellen,
dass das electronic-cash-Terminal-Netz bestimmte
Sicherheitsanforderungen erfüllt. 

4. Das kartenausgebende Institut gibt mit der Nach-
richt über die positive Autorisierung die Erklärung
ab, dass es die Forderung in Höhe des am elect-
ronic-cash-Terminal autorisierten Betrages (elect-
ronic-cash-Umsatz) begleicht. Voraussetzung hier-
für ist, dass das electronic-cash-Terminal gegen-
über dem Netzbetreiber zugelassen und nach
den mit dem Netzbetreiber vereinbarten Verfah-
ren betrieben wurde, die in Nr. 6 genannten An-
forderungen vom Unternehmen eingehalten wur-
den. Weiterhin ist Voraussetzung, dass der electro-
nic-cash-Umsatz einem Inkassoinstitut im Inland in-
nerhalb von 8 Tagen eingereicht wurde.  Durch ei-
ne Stornierung des electronic-cash-Umsatzes ent-
fällt die Zahlungsverpflichtung des kartenausge-
benden Instituts. Das angeschlossene Handels-
und Dienstleistungsunternehmen ist verpflichtet,
der Kreditwirtschaft auf Anforderung, die über
den Netzbetreiber geleitet wird, näher spezifizierte
Unterlagen bezüglich des reklamierten Umsatzes
(z.B. Belegkopie, Händlerjournal) unverzüglich,

spätestens aber innerhalb einer Frist von 10 Tagen
nach Erhalt der Anfrage zur Verfügung zu stellen.  

5. Für den Betrieb des electronic-cash-Systems und
die Genehmigung der electronic-cash-Umsätze in
den Autorisierungssystemen der Kreditwirtschaft
bzw. der kartenausgebenden Institute im Ausland
wird dem Unternehmen

• für electronic-cash-Umsätze bis  25,56 Euro 
jeweils ein Entgelt in Höhe von  0,08 Euro 
pro Umsatz 

• für electronic-cash-Umsätze über  25,56 Euro 
jeweils ein Entgelt in Höhe von 0,3 % des 
electronic-cash-Umsatzes 

berechnet. Für stornierte Umsätze wird kein Entgelt
erhoben. Das Entgelt wird für das Unternehmen
von dem Netzbetreiber ermittelt und über diesen
an die kartenausgebenden Institute abgeführt. 

6. Das Unternehmen wird die electronic-cash-Termi-
nals für die nach diesen Bedingungen zugelasse-
nen Karten (Nr. 2) ausschließlich nach der im bei-
gefügten technischen Anhang formulierten „Be-
triebsanleitung“ betreiben. Die darin enthaltenen
Anforderungen sind Bestandteil dieser Bedingun-
gen. Um ein Ausspähen der PIN bei der Eingabe
am Terminal auszuschließen, sollten insbesondere
bei der Aufstellung von Terminals die aufgeführ-
ten Sicherheitsanforderungen beachtet werden.
Das Unternehmen hat alles zu unterlassen, was
die Sicherheit oder den ordnungsgemäßen Ab-
lauf des electronic-cash-Systems beeinträchtigen
könnte.

7. Zur Bezahlung an electronic-cash-Terminals ist ne-
ben der Karte die persönliche Geheimzahl (PIN)
einzugeben. Die PIN darf nur durch den Kartenin-
haber eingegeben werden. 

8. Das Unternehmen gewährleistet, dass Beauftragte
der Kreditwirtschaft auf Wunsch Zutritt zu den
electronic-cash-Terminals erhalten und diese
überprüfen können.

9. Der Einzug der electronic-cash-Umsätze erfolgt
aufgrund gesonderter Vereinbarungen zwischen
dem Unternehmen und dem gewählten Kreditin-
stitut und ist nicht Gegenstand dieser Bedingun-
gen. Der Netzbetreiber hat sich bereit erklärt, das
Unternehmen bei der Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs dadurch zu unterstützen, dass er aus den
electronic-cash-Umsätzen des Unternehmens
Lastschriftdateien erstellt und diese
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• entweder dem Unternehmen zur Einreichung 
bei seinem kontoführenden Kreditinstitut bzw. 
einer von diesem benannten Zentralstelle zur 
Verfügung stellt,

• die Einreichung beim kontoführenden Kredit-
institut des Unternehmens in dessen Auftrag 
selbst vornimmt,

• oder nach Abtretung der Forderung durch das
Unternehmen seinem kontoführenden Kredit-
institut zur Einziehung übergibt.

10. Das Unternehmen wird die Journale von electro-
nic-cash-Terminals, ungeachtet der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen, für ein Jahr aufbewahren
und auf Verlangen dem Inkassoinstitut, über das
der electronic-cash-Umsatz eingezogen wurde,
im Original zur Verfügung stellen. Einwendungen
und sonstige Beanstandungen von Karteninha-
bern nach Nr. 2 Satz 1, die das Vertragsverhältnis
mit dem Unternehmen betreffen, werden unmit-
telbar gegenüber dem Unternehmen geltend ge-
macht.

11. Das Unternehmen hat auf das electronic-cash-
System mit dem zur Verfügung gestellten Logo
deutlich hinzuweisen. Dabei darf das Unterneh-
men ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgrup-
pe werblich nicht herausstellen.

12. Änderungen dieser Bedingungen werden dem
Unternehmen, wenn sie es nicht nur unwesentlich
belasten, durch schriftliche Benachrichtigungen,
in allen anderen Fällen durch ausdrücklichen Hin-
weis, bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt,
wenn das Unternehmen nicht schriftlich Wider-
spruch erhebt. Auf diese Folge wird das Unterneh-
men bei der Bekanntgabe der Änderung beson-
ders hingewiesen. Das Unternehmen muss den
Widerspruch  innerhalb  von sechs Wochen nach
Bekanntgabe der Änderung  an sein kontoführen-
des Kreditinstitut absenden.  
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